
Rechtliche Grundlqgen
Lin soiides Grundwissen in rechtlichen Frogen ist für die Arbeit im presse-Vertrieb

unverzrchibor.  Die Zeitschri f ten-Akodemie des VDZ sorqr mi i  ihren

kompetenfen Presserechls-Seminqren dofli doß mon stets ouf dem letzfen Srond bleibt.

Daß das Wissen um die rechtlichen
Rahmenbedingungen im presse-Ver-
trieb in manchen Fäilen ungenügend
ist, wird beispieisweise immer mai
wieder durch die Verbreitung unzuläs-
srger Abonnenten-Werbung belegt, die
in periodischen Abständen die Gerich-
te beschäftigt - oder auch durch
medienwirksame Verfahrenslawinen

im Falle von
Preiskämpf-en
bei bestimm-
ten Zeitschrit--
tengruppen.

Dabei
wäre eine
ganze Reihe
der pro Jahr
entstehenden
Rechtsstreitig-
keiten inner-
halb der Ver-
lags- und Pres-
severtriebs-

Renofe Domrn Branche ver_
meidbar, wenn
rechtzeitig der

Ratschlag eines versierten Juristen
eingeholt oder generell auf die güirige
Urteilslage in vergleichbaren Fällen
geachtet worden wäre.

Dies geschieht offenkundig zu
seiten, vermutlich auch deswegen,
weil Mitarbeiter in Verlagen und Ver_
triebsfirmen in den seitensten Fällen
mit dem juristischen Basiswissen kon_
frontiert werden, das sie frir die Aus-
übung ihrer Tätigkeit eigentlich
benötigen würden.

Diesem Mangel ein wenig abzu-
helfen ist Ziel eines eintägigen Semi-
nars zu ,,Rechtiichen Fragen im Ver_
trieb - Grundiagen und praxisftille,,,
das die Zeitschriften-Akademie des
Verbandes Deutscher Zeitschriftenver-
leger e.V (VDZ) in halbjährlichem
Rhythmus veranstaltet. Zuletzt am
21. Januar in einem Münchner Hotel.
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Die Ret-erenten der intensiven,
achtstündigen Veranstaitung waren
hochkarätig: Den ersten Teil des
Tages bestritt Renate Damm,
Iangährige Justitiarin des Axel Sprin-
ger Veriages und Autorin mehrerer
Standardwerke zum Presse- und
Datenschutzrecht. Ihr folgte im zwei-
ten Teil Dr. Roger Mann, von 1995
bis 1997 Justitiar des Verlages Gruner
+ Jahr und derzeit im Londoner Büro
der Sozietät Redeker Schön Dahs &
Sellner tätig. Auch Dr. Mann hat sich
in der Vergangenheit bereits durch
zahlreiche Veröffentlichungen im
Bereich des Wettbewerbs- und
Medienre c hte s hervor,eetan.

Rüslzeug für den Alltog

Im Zentrum beider Vorträge
stand die praktische Anwendbarkeit
der angesprochenen Themenfelder in
allen Bereichen des Pressevertriebes.
Entsprechend bunt gemischt präsen-
tierten sich auch die Teiinehmer an
diesem Seminar: Sie kamen sowohl
aus Veriagen. die Publikumszeitschrif-
ten herausgeben, wie auch aus Fach-
zeitschriften-Verlagen. Mitarbeiter
aus Grosso-Firmen waren ebenso ver-
treten wie Repräsentanten eines
größeren Presse-Einzelhandelsunter-
nehmens.

Informqtionen über die
VDZ-Seminqre erhqhen
Sie bei der:

VDZ Zeitschriften Akodemie
Christine Molek
Winierstroße 50
53177 Bonn

Tel.: 0228/382 03-23
Fox: 0228/382 03-40
E-moil: c.molek@vdz.de

Ihnen das nötige Rüstzeug mit
auf den Weg zu geben, um alle im
Tagesgeschäft anfallenden rechtlichen
Fragen bewältigen zu können, war die
Absicht des
Veranstalters
und der Refe-
renten.

Den
Anfang mach-
te Renate
Damm mit
einer Ein-
ftihrung zum
System des
Pressevertriebs
und seiner
rechtlichen
Einordnung.
Hier wurden
zunächst noch
einmal in der
gebotenen Kürze die verschiedenen
Handelsstufen des Pressevertriebes
und die zwischen ihnen geschlossenen
Kaufverträge vorgestellt.

Daran anschließend befaßte sich
die Juristin mit den grundsätzlichen
Rechtsfragen des Pressevertriebes,
wie dem Dispositionsrecht und dem
daraus entwickelten Leistungsrahmen
für Verlage und Grossisten, dem Kon-
troilierten Vertriebsmarketing (KVM).
Darüber hinaus behandelte sie detail-
liert die Rechtsbeziehung zwischen
Presse-Großhandel und -Einzelhandei.
Hier insbesondere die Bereiche
Remissionsrecht, Preisbindune von
Presseprodukten, Verwenduigsbin-
dung und Alleinauslieferungsrecht.

Die Bereiche Preisbindung sowie
die verschiedenen Formen der Abon-
nement-Gewinnung (Verlags-Abonne-
ment vs. Werbender Buch- und Zeit-
schriftenhandel) führ1en bereits hin-
über zum zweiten Teil des Seminars,
in dem Dr. Mann sich mit den orakti-
schen Auswirkungen der  Pre isbindung
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und den wettbewerbsrechtlichen Pro-
blemen beim Absatz von Prösse - ins-
besondere in puncto Abowerbung,
Gewinnspiele und kostenloser Ver-
trieb - auseinandersetzte.

Gerade in diesem zweiten Teil
des Seminartages zeigte sich mehr als
einmal sehr deutlich, daß Theorie und
Praxis in der Rechtsprechung gele-
gentlich deutlich auseinanderklaffen
können. Das vielzitierte Bonmot, daß
man ,,vor Gericht und auf hoher See
in Gottes Hand" sei, erlangte da eine
ganze neue, sehr praktische Bedeu-
tung.

Anhand einer Vielzahl von Bei-
spielen verdeutlichte Roger Mann.
daß es im Zweifel immer darauf
ankommt, ob sich in einem bestimm-
ten Fall ein Kläger findet, der bereit
ist, insbesondere gegen bestimmte
Formen der Abo-Werbung, gerichtlich
vorzugehen. Ginge man nur nach der
strikten Auslegung der Gesetze und
der bereits ergangenen Präzedenz-
Urteile, so müßte mancher Verlag
seine Abo-Werbuns sehr ernsthaft

überdenken.
Denn viele Abo-Werbe-Kampa-

gnen, die teilweise schon seit Mona-
ten oder Jahren unbeanstandet laufen,
würden einer eingehenden rechtlichen
Prüfung nicht standhalten. Ahnliches
gilt in so manchen Fällen bei der
Preisgestaltung von Zeitschriften in
Kombination mit anderen, pressefer-
nen Produkten, wie etwa CD's oder
Videos. oder bei Gewinnspieien. bei
denen die ausgelobten Preise gele-
gentlich das rechtlich zulässige Maß
deutlich überschreiten.

Hoher Nulzwert

Gerade aus diesen höchst realen
Beispielen aus der gängigen vertrieb-
lichen Praxis konnten alle Teilnehmer
des Seminars eine Vielzahl von Anre-
gungen frir ihre eigenen beruflichen
Tätigkeiten ziehen. Die von Dr. Mann
geäußerte Hoffnung, daß bei einer
etwas ausgeprägteren Sensibilität für
die juristischen Fallstricke der Ver-

triebsarbeit so manches unnötige
Gerichtsverfahren vermieden werden
könnte, dürfte zumindest in diesem
Teilnehmerkreis auf sehr fruchtbaren
Boden gefallen sein.

Und damit die einmal erlernten
Grundbegriffe des Vertriebs-Rechts
nicht sofort wieder vom Tagesgesche-
hen verschüttet werden, gab es für alle
Anwesenden zum Abschluß die Refe-
rats-Unterlagen mit Beispielfällen und
Grundsatz-Urteilen als handout für
den heimischen Schreibtisch. Insge-
samt knapp drei Kilogramm Fotokopi-
en rund um alle angesprochenen
Rechtsbereiche ...

Der Leiter der YDZ Zeitschrif-
ten Akademie, Konstantin Klaffke,
gab angesichts dieses Papierberges
denn auch seiner Hoffnung Aus-
druck, daß die Tagungsunterlagen
einmal den Grundstock für ein neues
Standardwerk zum Pressevertriebs-
recht bilden könnten. Eine lohnende
Aufgabe, der die beiden Referenten
sicherlich ohne weiteres serecht wer-
den könnten. K


